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Nach Mitteilung aus der Studentenschaft besteht die Absicht, 
die Wahlordnung für die Wahl des Studentenparlaments aufgrund 
Ihrer Bemerkungen vom 05.11.1979 in Kürze neu zu beraten und 
soweit erforderlich - neu zu beschießen. Ich rechne deshalb 

damit, daß Ihnen sehr bald eine genehmigungsfähige Wahlordnung 
vorliegen wird, auf deren Grundlage noch in diesem Jahr Wahlen 
zum Studentenparlament der Fachhochschule Fulda durchgeführt 
werden können. Die von Ihnen angesprochene Möglichkeit, nach 
§ 72 Abs. 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 4 HHG Beauftragte zu 
bestellen, sollte nach meiner Auffassung nur im äußersten Not
fall in Betracht gezogen werden, da eine gewählte Studentenver
tretung in jedem Fall eine bessere Legitimation und ein stärkeres 
Vertrauen der Studenten haben wird.

Ihren Ausführungen zu § 65 Abs. 3 Satz 3 HHG vermag ich nicht 
ganz zuzustimmen. Zunächst überrascht mich Ihre Feststellung, 
daß Sie nach Artikel 20 Abs. 3 GG an Gesetz und Recht gebunden 
sind, da diese Bindung doch fraglos für jedes Organ der voll
ziehenden Gewalt gilt. Sollte Ihr Hinweis jedoch nur der von 
Ihnen dargelegten Rechtsauffassung Nachdruck verleihen sollen 
so werde ich mich selbstverständlich für meine Interpretationen 
der gesetzlichen Vorschriften in gleicher Weise auf Artikel 20 
Abs. 3 GG berufen müssen.
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Zur Sache kann ich Ihnen mitteilen, daß zur Zeit an der 
Fachhochschule Fulda eine Ergänzung des § 1 Abs. 2 der 
Wahlordnung für die Wahlen zum Konvent und zu den Fach
bereichsräten vom 26.01.1979 um folgenden Satz 2 beraten 
wird: "Die Wahl findet in der Regel zehn Wochen nach Beginn 
des Wintersemesters statt; die Wahlvorstände sind ver
pflichtet, den Wahltermin mit dem Wahlausschuß für die 
Wahlen zum Studentenparlament abzustimmen". Da der Konvent 
der Fachhochschule Fulda voraussichtlich am 16. November 
1979 über diese Vorlage abstimmen wird, gehe ich davon aus, 
daß Ihre auf § 65 Abs. 3 Satz 3 HHG gestützten Bedenken 
gegen die von der Studentenschaft vorgelegten Wahlordnung 
insoweit bald ausgeräumt sein werden. Die vorgesehene Änderung 
der Wahlordnung vom 26.01.1979 ergibt sich konsequent aus 
deren Entstehungsgeschichte: Im ursprünglichen Entwurf sollte 
der Wahltermin auf einen angemessenen und praktikablen Zeit
punkt nach Beginn des Wintersemesters festgelegt werden; 
lediglich der Umstand, daß die Wahlordnung nicht mehr so 
rechtzeitig genehmigt werden konnte, daß eine Durchführung 
der Wahl im Wintersemester 1978/79 möglich gewesen wäre, 
hat dazu geführt, daß die entsprechende Passage bei der 
letzten Lesung gestrichen wurde. Es wäre seltsam, wenn auf
grund dieser zufälligen Entwicklung die Fachhochschule Fulda 
für alle Zeiten an einen Termin gebunden wäre, den sie auf
grund anderer Einsichten eigentlich nicht wünscht. Insoweit 
erscheint mir der gegenwärtige Prozeß der gegenseitigen An
passung der Wahlordnungen der Fachhochschule (Konvent und 
Fachbereichsräte einerseits und der Studentenschaft anderer
seits) als die beste Lösung.

Es erscheint mir auch sehr zweifelhaft, ob der Konvent be
rechtigt wäre, aufgrund der Vorschrift des § 65 Abs. 3 Satz
3 HHG ohne Mitwirkung der zuständigen Organe der Studenten
schaft eine dauerhafte Festlegung des Wahltermiru zu treffen. 
Die genannte Vorschrift ist in sich problematisch, weil dort 
dis gleichzeitige Durchführung der Wahlen nur in einem Neben
satz erwähnt wird, ohne daß dafür eine Verfahrensregelung 
getroffen wird. Ich interpretiere diese Vorschrift deshalb 
in der Weise, daß einerseits die Wahlordnungen so zu f a s s e n  

sind, daß sie die gleichzeitige Durchführung der
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Wan len ermüglicne.., daß andererseits die jeweiligen Wahl — 
Vorstände verpflichtet sind, den konkreten Wahltermin im 
einzelnen auszuhandeln. Eine solche terminliche Abstimmung 
ist sowieso zwischen dem Wahlvorstand für die Wahlen zum 
Konvent und den Wahlvorständen für die Wahlen zu den Fach
bereichsräten erforderlich. In der Praxis wird die ganze 
Auseinandersetzung übrigens keine große Rolle spielen, 
weil die möglichen Wahltermine durch die vorgegebenen 
Fristen sehr eingeengt sind und nach den bisherigen 
Erfahrungen die Einigung auf einen gemeinsamen Wahltermin 
keine besonderen Schwierigkeiten bereitet.

Schließlich bin ich der Auffassung, daß der gemeinsamen 
Durchführung der Wahlen nach § 65 Abs. 3 Satz 3 HHG 
nur eine zweitrangige Bedeutung zukommt. Vorrangig dürfte 
auf jeden Fall sein, daß die Kollegialorgane der Hoch
schule und die Organe der Studentenschaft sobald wie 
möglich mit g e w ä h l t e n  Vertretern besetzt werden.
Die Schwäche des § 65 Abs. 3 Satz 3 HHG zeigt sich übrigens 
auch darin, daß die Wahlen zum Kollegialorgan "Rat" ohnehin 
schwerlich zusammen mit den Wahlen zum Konvent durchge
führt werden können.

Sobald mir neue Beschlüsse zur Änderung der genannten 
Wahlordnungen vorliegen, werde ich wieder berichten.

In Vertretung

"7 ^  x,
Jacobs/
/
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§ 7
Wahlbenachrichtigung

(1) Der Kanzler versendet die Wahlbenachrichtigungen und 
die Wahlscheinformulare.

* .  §  8
Wahl verfahren

(1) Zur Stimmabgabe dürfen nur die vom Wahlausschuß herausge
gebenen Stimmzettel verwendet werden.

(2) Die Stimmabgabe erfolgt derart, daß der Wahlberechtigte 
in dem dafür vorgesehenen Kreis kenntlich macht,,welehern 
Wahlvorschlag er seine Stimme gibt und den Stimmzettel in d 
Urne wirft.

(3) Die Stimmabgabe wird im Wählerverzeichnis kenntlich gemacht. 
An jeder Urne ist eine Liste über die Zahl der abgegebenen

' Stimmen zu führen. .
9

(4) Nicht amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, auf denen 
mehr als ein Wahlvorschlag angekreuzt ist, oder auf denen 
die Bedingung des Absatzes 2 nicht erfüllt ist, oder
die irgendwelche Zusätze enthalten, sind ungültig.

(5) Die vorstehenden Bestimmungen des § 4 sind auf dem Stimm
zettel abzudrucken.

(6) Das Stimmrecht wird nach Vorlage eines amtlichen Ausweises 
mit Lichtbild ausgeübt. Ist der Wahlberechtigte den Wahl
helfern bekannt, kann auf die Vorlage des Ausweises 
verzichtet werden.

§ 9
Briefwahl

(1) Der Wahlbenachrichtigung ist ein adressiertes
Wahlscheinformular für die Briefwahl beigefügt. Jeder 
Wahlberechtigte, der das Wahlscheinformular zurücksendet, 
erhält zur Briefwahl:
a) einen Wahlschein
b) einen Wahlumschlag
c) einen Stimmzettel

d) einen Vordruck "Erklärung zur Briefwahl"
e) einen Wahlbriefumscfrlag



2) °aS Wahlscheinformular muß spätestens 10 Ten. vor d 
Wahltermin beim Kanzler eingehen. m
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5) Der Kanzler muß spätestens um 18h «m Tan „ a
Urnenwahltag das Wählerverzeichnis v i " erSte"

d '* Uat,lberechtigten gekennze,ebnet " n d ” ”.'.’V "  
St.,., d u r c h Brief»,,1 ,„gegeben '

§ 10

, Wahlausschuß

D'Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl
Wahlausschuß, der vom Studentenoarlam , 9t ei’nen’dntenpar1 ament gewählt wird

*-'• «• z:;rzr:z:zTz;rû M>
3) »er Wahlausschuß pr0f, s„f , S” ! ‘■2-3 -5 ”"d « b'ba"

reichte, Wahl verschlüge „„d", flb9abescb 1 uß die einge-
daten der Listen bzw. EinzelkandLrdChtl9t dle sP'tzenkand

<> «er i iahlausschuß entsch " “" 9*
v o r s c h l ü « .  Er  , , , ,  der
r e i c h t  s in d  ,5 s , '  K, ' (J ‘ 5 ,d  brd""«gsge.üB e i n , , .

Aushang in de^Fachberei' ZU9elaSSenen WahI vorschläge durch 
,, eichen und durch Flugblatt bekannt
6) Oer Wahlausschuß bectim + j -

zusammen mit den ”"d 9'b< sie
drei nicht v . r a n s t , " al” »erschlügen spätestens

bekannt. Er sergt fSr d!e j*'*'?9' " sla" »ahlta,

') Oer Wahlausschuß sorg. d"  “ab"ek„e.-
. . . 9t fur de" Aushang der nach r c

eingereichten Unterlagen i„ den W a h l L  , § 6 ‘ Absa*Z
Wahlzeit. Wahllokalen während der


